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Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 

Verlängerung der 
FÖJ – Vereinbarung 
 
1. Vereinbarungspartner 

1). FÖJ-Einsatzstelle:       

Anschrift:             

2) Die/Der Freiwillige:       

geboren am:       in:       

3) Der Träger: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz  

Hof Möhr, 29640 Schneverdingen 

 

2. Dauer des Freiwilligen Ökologischen  Jahres 

Die geschlossene FÖJ-Vereinbarung vom            wird bis zum            verlängert. 

Die Vereinbarung endet nach Ablauf dieser Vertragsdauer, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 

Die Einsatzstelle verpflichtet sich, für die Taschengeld- und Sozialversicherungskosten selbst aufzukommen. Eine För-
derung durch das Land Niedersachsen oder das zuständige Ministerium des Bundes (BMFSFJ) ist ausgeschlossen. 

Laut Jugendfreiwilligendienstegesetz ist für jeden Verlängerungsmonat ein zusätzlicher Seminartag vorgeschrieben. 
Die Kosten dafür sind von der Einsatzstelle zu tragen. Über die Ableistung der zusätzlichen Seminartage / des zusätzli-
chen Seminartages muss dem Träger ein Nachweis erbracht werden. 

Bei Verlängerungen von wenigen Monaten erscheint es sinnvoll, wenn die Teilnehmerin/derTeilnehmer sich ein pas-
sendes Seminar bei den Volkshochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen zusammen mit der Einsatzstelle aus-
suchen und belegen. 

 

3. Keine weiteren Änderungen 

Weitere Änderungen gibt es nicht. 
 
 

4. Zustimmung zur Vereinbarung 

1. Einsatzstelle:          
 Datum für die Einsatzstelle 

 
 

2. Teilnehmer/in:         
 Datum Teilnehmerin / Teilnehmer 

Bei minderjährigen Teilnehmern ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

        
 Datum Erziehungsberechtigte/r 

3. Träger: 

Schneverdingen, den 
Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz 

      Im Auftrage 
  

 

Eingetragen unter Nr.: 
 

…………………………. 
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